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 Veröffentlicht am 24.04.1934

Norm

EO §399

Rechtssatz

Nach Aufhebung der EV kann der auf § 37 EO gestützten Klage auch dann nicht mehr stattgegeben werden, wenn die

EV infolge Erlages der dem Gegner der gefährdeten Partei auferlegten Sicherheit aufgehoben wurde.

Entscheidungstexte

3 Ob 48/34

Entscheidungstext OGH 24.04.1934 3 Ob 48/34
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